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1. Öffentlichkeit August-Macke-Straße, 03.06.2017  

 
Stellungnahme der Verwaltung zu 1: 
 
Discounter 
Das Plangebiet ist Teil der Entwicklungsfläche für den Siedlungsbereich Kornelimünster-West. Das städtebauli-
che Ziel für dieses Gelände ist die Ansiedlung eines Mischgebietes, in dem ein Nahversorger in fußläufiger Nähe 
des Siedlungsbereiches und in Kornelimünster untergebracht werden kann. Bereits im Jahr 2010 wurde für den 
Bereich die Aufstellung des Bebauungsplanes Kornelimünster West / August-Macke-Straße gefasst. Gleichzeitig 
wurde eine Veränderungssperre erlassen, um zu verhindern, dass eine Wohnbebauung ohne Einzelhandel reali-
siert wird.  
 
Die angestrebte Nutzung ist als wohngebietsverträglich zu bewerten.  
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Lärmbelastung 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten, unter Berücksichtigung der gesetzli-
chen Vorgaben, erstellt, welches aufgrund der vorliegenden Eingaben von einem zweiten Gutachter nochmal 
geprüft und ergänzt wurde.  
 
Das geplante Bauvorhaben eines Discountmarktes sowie die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern kann aus 
schalltechnischer Sicht unter nachstehenden Randbedingungen realisiert werden: 

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 

 
Verkehrszunahme / Sicherheit 
Es wurde ein Verkehrsgutachten erstellt, welches ebenfalls nach der öffentlichen Auslegung aktualisiert wurde. 
Aus der im Rahmen des Vorhabens geplanten Wohnnutzung sind 78 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 9 Kfz-Fahrten/h 
in der Nachmittagsspitzenstunde, zu erwarten. 
Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 77 Kfz-Fahrten/h in der Nachmit-
tagsspitzenstunde prognostiziert. Dieser Zusatzverkehr kann problemlos aufgenommen werden.  
 
Weiterhin liegt eine Planung der Stadt Aachen für den Bereich zwischen August-Macke-Straße und Alfons-
Geron-Straße vor. Unter anderem sind östlich der geplanten Anbindung des Nahversorgungsmarktes eine Bus-
haltestelle und eine Querungshilfe (Mittelinsel) geplant. Diese Mittelinsel erhöht die Verkehrssicherheit, insbe-
sondere für die Schülerinnen und Schüler. 
 
Aus den zusätzlichen Kfz-Verkehren werden lufthygienische Belastungen resultieren, die jedoch im Ausmaß her 
entlang der Schleckheimer Straße nur geringe Betroffenheit hervorrufen werden. 
Hinweis: Schärfere Abgasgrenzwerte und damit verbundene motortechnische Verbesserungen bei Dieselkraft-
fahrzeugen senkten die Staubemissionen aus dem Verkehr von 1990 bis 2005 innerorts um 40 Prozent (Quelle: 
Umweltbundesamt).  
 
Aus stadtklimatischer Sicht werden als Minderungsmaßnahme Baumpflanzungen auf dem Parkplatz vorsehen. 
Zudem werden Teile des Daches des Discounters sowie die Tiefgarage im Bereich der beiden geplanten Wohn-
häuser begrünt. 
 
Geplante Wohnbebauung  
Im unmittelbaren Umfeld ist eine zweigeschossige Einfamilienhausbebauung vorhandenen. Für die geplante 
Wohnbebauung (Geschosswohnungsbau) innerhalb des Plangebietes ist eine dreigeschossige Bebauung vorge-
sehen. Das 3. Vollgeschoss befindet sich im Mansarddach. Im Spitzdach liegt die 4. Wohnebene, die jedoch kein 
Vollgeschoss einnimmt. Der Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau von der Einfamili-
enhausbebauung ab. Dies ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es u.a. die Sicherung der 
Wohnraumversorgung für unterschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus, 
ggfs. auch vermietet, bietet der Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung verschiedener Wohn-
formen ist in Kornelimünster und auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden und städtebaulich 
gewünscht. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu beitragen, dass 
z.B. ältere Personen im Gebiet verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Verantwortung für ein 
Gartengelände haben möchten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als Einfamilienhausbau 
angestrebt, um eine wirtschaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefgarage und Liftanlage zu 
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erreichen. Durch die Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist jedoch eine Begrenzung 
und dadurch eine Einbindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
Parkplätze August-Macke-Straße / Zufahrten  
In der August-Macke-Straße werden durch die geplanten Zufahrten der Wohnbebauung 1 bis 2 öffentliche Park-
plätze wegfallen. Im Bebauungsplan Nr. 840 sind im genannten Abschnitt der August-Macke-Straße Parkplätze 
als „unverbindliche Planung“ dargestellt. Es bestand auch zu keinem Zeitpunkt die Absicht eine Erschlie-
ßung/Zufahrt von der August-Macke-Straße auszuschließen. Einseitige Erschließungen sind städtebaulich nicht 
wünschenswert, weil der Aufwand der Verkehrsfläche nicht mit dem Nutzen zu keinem Verhältnis steht. Darüber 
hinaus würden die erhöhten Erschließungskosten die Grundstückpreise verteuern. Anlieger werden prinzipiell an 
den Erschließungskosten herangezogen, so haben sie auch das Recht der Anfahrbarkeit / Zufahrten.   
Möglicherweise wird eine Kennzeichnung im B-Plan 840 falsch ausgelegt. So ist entlang des Flurstücks 1535 die 
Siegnatur x-x-x-x gegeben, die auf eine Fläche mit umweltgefährdenden Stoffen verweist.  
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen.  
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2. August-Macke-Straße, 08.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 2. 
 
Discounter und Bäckerei 
In Kornelimünster ist ein Lebensmittelmarkt, der die Grundversorgung ausreichend sicherstellen kann, bisher 
nicht vorhanden. Durch die Ansiedlung des Discountmarktes kann diesem Defizit entgegen gewirkt werden.  
Ein Markt in Kornelimünster ist für Bevölkerungsgruppen, die nicht ausschließlich den Pkw zum Einkauf nutzen 
wollen und auch im Hinblick auf das Neubaugebiet Kornelimünster-West gewünscht. Die Tragfähigkeit des Mark-
tes wurde sowohl durch den Betreiber als auch gutachterlich geprüft.  
Der engere Einzugsbereich des Marktes wird den Ort Kornelimünster mit einem Bevölkerungspotenzial von ca. 
3.400 Einwohnern und einem nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 9,5 Mio. € umfassen. Hier 
wird eine Kaufkraftabschöpfung von ca. 16 % prognostiziert. 
In den umliegenden Ortschaften Oberforstbach/Schleckheim und Walheim wird eine Kaufkraftbindung von 3 bis 4 
% erfolgen können, etwa 10 % des Umsatzes wird als diffuser Zufluss aus sonstigen Orten generiert werden. 
Insgesamt wird eine tragfähige Umsatzleistung von ca. 3,4 Mio/Jahr erwartet.  
 
Bemühungen zur Ansiedlung eines Marktes mit dem entsprechenden Flächenbedarf konnten an anderer Stelle in 
Kornelimünster nicht umgesetzt werden. Inwieweit eine Bäckerei am Standort August-Macke-Straße angesiedelt 
wird, steht noch nicht fest.  
Aus städtebaulicher und landesplanerischer Sicht ist die Ansiedlung von Einzelhandel in Gewerbegebieten und 
hier insbesondere Einzelhandel der Nahversorgung und mit zentrenrelevanten Sortimenten zugunsten integrierter 
Standorte zu vermeiden.  
 
Lärmbelästigung 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten erstellt, welches aufgrund der vorlie-
genden Eingaben von einem zweiten Gutachterbüro nochmal geprüft und ergänzt wurde. Als Grundlage für diese 
Überprüfung wurde auch das vorliegende Verkehrsgutachten überarbeitet. Es wurde sowohl eine aktuelle Ver-
kehrszählung (Dienstag, 05.09.2017) durchgeführt als auch die MIV-Anteile erhöht. Damit wurde den Einwen-
dungen Rechnung getragen.  
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Das geplante Bauvorhaben eines Discountmarktes sowie die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern kann aus 
schalltechnischer Sicht unter nachstehenden Randbedingungen realisiert werden: 

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 

 
Die Gutachter gehen dabei von maximal 3 An- und Abfahren schwerer Lkw’s für Anlieferung und Entsorgung aus. 
Zusätzlich wurde 1 mittlerer/ leichter Lkw und maximal 3 Lieferwagen pro Tag berücksichtigt. Für den Backshop 
wurden 3 Lieferwagen pro Tag berücksichtigt.  
 
Sollten sich Annahmen aus dem Schallgutachten im Bauantragsverfahren ändern, wird das Gutachten fortge-
schrieben. Es wird sichergestellt, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten werden.  
 
Festsetzungen im B-Plan-Entwurf 
Mischgebiete dienen sowohl dem Wohnungen als auch nicht störendem Gewerbe. Das wesentliche Merkmal 
eines Mischgebiets ist die gleichgewichtige Nutzungsmischung. Keine der beiden Hauptnutzungen darf insge-
samt dominieren, obgleich in Teilbereichen eine der beiden Nutzungsarten durchaus überwiegen kann. Wird im 
Mischgebiet MI 1 ein Discounter (Gewerbe) angesiedelt, so muss im Gebiet MI 2 die Wohnnutzungen dominie-
ren. Solange im MI 1 diese gewerbliche Nutzung gegeben ist, kann für das Gebiet MI 2 keine gewerbliche Nut-
zung genehmigt werden.  
 
Für die geplante Wohnbebauung (Geschosswohnungsbau) innerhalb des Plangebietes ist eine dreigeschossige 
Bebauung vorgesehen. Das 3. Vollgeschoss befindet sich im Mansarddach. Im Spitzdach liegt die 4. Wohnebe-
ne, die jedoch kein Vollgeschoss einnimmt. Der Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau 
von der umliegenden Einfamilienhausbebauung ab. Dies ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist 
es u.a. die Sicherung der Wohnraumversorgung für unterschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- 
oder Zweifamilienhaus, ggfs. auch vermietet, bietet der Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung 
verschiedener Wohnformen ist in Kornelimünster und auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden 
und städtebaulich gewünscht. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu 
beitragen, dass z.B. ältere Personen im Gebiet verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Ver-
antwortung für ein Gartengelände haben möchten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als 
Einfamilienhausbau angestrebt, um eine wirtschaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefga-
rage und Liftanlage zu erreichen. Durch die Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist 
jedoch eine Begrenzung und dadurch eine Einbindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
Die neue Wohnbebauung wird aufgrund seiner Lage, die nordwestlich liegende Reihenhausbebauung je nach 
Jahreszeit für bestimmte Zeit verschatten.  
In einem weitgehend bebauten Umfeld muss immer damit gerechnet werden, dass Nachbargrundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt wer-
den und es durch eine Bebauung zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks / Nachbargrundstücks bezie-
hungsweise von Wohnräumen kommen kann. 
Genehmigungen werden im Falle des § 34 Baugesetzbuch aus den örtlichen Gegebenheiten beurteilt. Vorliegend 
wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht geschaffen, das von der Zulässigkeit des § 34 Bau-
gesetzbuch abweichen kann. Das städtebauliche Konzept setzt dort einen Siedlungsschwerpunkt mit Einzelhan-
delsnutzung fest, die durch Geschosswohnungsbau ergänzt wird.  
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Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen gemäß § 6 BauONRW sind keine 
Konflikte zu erwarten. Im Weiteren ist das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu beachten. 
Eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist nicht zu erwarten. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 840 sind im genannten Abschnitt der August-Macke-Straße Parkplätze als „unverbindlich 
Planung“ dargestellt. Nicht destotrotz hat jedes Grundstück ein Recht auf Zufahrtsmöglichkeit vom öffentlichen 
Straßenraum.  
Die geplante Wohnbebauung nimmt die Straßenrandbebauung der gegenüberliegenden Straßenseite auf und ist 
städtebaulich vertretbar. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Absicht eine Erschließung/Zufahrt von der August-
Macke-Straße auszuschließen. Möglicherweise wird eine Kennzeichnung im B-Plan 840 falsch ausgelegt. So ist 
entlang des Flurstücks 1535 die Siegnatur x-x-x-x gegeben, die auf eine Fläche mit umweltgefährdenden Stoffen 
verweist.  
 
In dem Plangebiet war eine Holzhandlung ansässig. Im Zuge der Rückbaumaßnahmen wurden Bodenuntersu-
chungen durchgeführt und der Rückbau gutachterlich begleitet. Sämtliche Gebäudereste wurden entfernt und alle 
angetroffenen Auffüllungsmaterialien bis auf den gewachsenen Boden abgetragen. 
Dies ist in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt.  
 
Verkehrssituation 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der geäußerten Bedenken aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nochmal überarbeitet und ergänzt.  
Es wurden die verkehrlichen und leistungstechnischen Auswirkungen des Bebauungsplanes 974 „Kornelimüns-
ter-West/ August Macke-Straße“ auf das umliegende Straßennetz und insbesondere die unmittelbar benachbar-
ten Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld ermit-
telt und dargestellt.  
 
Die geplante Wohnbebauung im Gebiet MI 2 mit ca. 14 Wohneinheiten wird von der August-Macke-Straße er-
schlossen. Der geplante Nahversorgungsmarkt im Gebiet MI 1 wird von der Schleckheimer Straße erschlossen. 
 
Für die Wohnbebauung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, einschließlich Besucher- und Wirtschaftsver-
kehre, von 78 Kfz-Fahrten/Tag bei 35 Einwohnern respektive 9 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde-
prognostiziert.  
Für den Discountmarkt wird von einem täglichen Kundenaufkommen von rd. 650 - 660 Kunden ausgegangen.  
Als Einzugsgebiet für wurden Kornelimünster und Schleckheim mit insgesamt ca. 6.000 EW berücksichtigt. Ca. 
3.400 EW (57%) wohnen im Stadtteil Kornelimünster. Der MIV-Anteil wurde für Kornelimünster und die umlie-
genden Orte entsprechend differenziert angesetzt. Für Kornelimünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenom-
men, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung den Standort bequem fußläufig oder mit dem 
Fahrrad etc. erreichen können. Für die entfernter liegenden Stadtteile wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, 
mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt ergibt sich daraus ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 
75%. Die mittlere Pkw-Besetzung wurde mit 1,3 Kunden/Pkw angenommen. Weiterhin ist an dieser Stelle davon 
auszugehen, dass 20% dieser MIV-Kunden den Standort als Zwischenziel, auf dem Weg zu einem weiteren Ziel, 
anfahren (Mitnahmeeffekt).  
Die Wirtschaftsverkehre werden mit 14 Kfz-Fahrten/Tag angenommen.  
Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden zusammenfasend 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 77 Kfz-
Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde prognostiziert, wobei 80% der Kundenverkehre tatsächliche Zusatz-
verkehre darstellen, da entsprechende Mitannahmeeffekte (Verkehre die heute bereits im Zuge der Schleckhei-
mer Straße unterwegs sind und zukünftig einen Zwischenstopp im Plangebiet haben werden) an dieser Stelle zu 
erwarten sind. 
 
Die knotenstrombezogen Verkehrsbelastungsdaten für die Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-
Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld wurden aktuell an einem repräsentativen Werktag (Dienstag, 
05.09.2017) erhoben.  
Die erhobenen Analyse-Verkehrsbelastungen 2017 der Schleckheimer Straße sind nahezu unverändert zu den 
Erhebungsdaten der Stadt Aachen aus dem Jahr 2012. Zur Sicheren Seite hin wurde dennoch eine Trendprog-
nose auf das Jahr 2030 für die Schleckheimer Straße berücksichtigt. 
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Unter Berücksichtigung der aufgeführten Zusatzverkehre durch das Vorhaben sowie einer Trendprognose 2030 
liegt die prognostizierte Querschnittsbelastung der Schleckheimer Straße bei ca. 3.800 Kfz/12h bzw. 434 Kfz/h. 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen sind an beiden untersuchten Knoten in sehr guter Qualität abwickel-
bar. 
 
Weiterhin liegt eine Planung der Stadt Aachen für den Bereich zwischen August-Macke-Straße und Alfons-
Geron-Straße vor. Unter anderem sind östlich der geplanten Anbindung des Nahversorgungsmarktes eine Bus-
haltestelle und eine Querungshilfe (Mittelinsel) geplant. Diese Mittelinsel erhöht die Verkehrssicherheit, insbe-
sondere für die Schülerinnen und Schüler. 
Die Fahrstreifenbreite im Bereich der Querungshilfe beträgt 3,25 m. Die Querungshilfe ist 2,50m breit. Gemäß 
den prognostizierten Verkehrsbelastungen durchfährt über den 12h-Zeitraum - fahrstreifenbezogen - im Mittel alle 
23 sec., in der nachmittäglichen Spitzenstunde alle 16 sec., ein Fahrzeug den Bereich der Querungshilfe. Unter 
Berücksichtigung einer reduzierten Fußgänger-Schrittgeschwindigkeit von 1,0m/sec. würde das queren eines 
Fahrstreifens ca. 3,5 sec. in Anspruch nehmen. Aufgrund der mittleren Zeitlücken von 16 – 23 sec. ist ein Queren 
der Fahrbahn in diesem Bereich auch für Fußgänger mit geringer Schrittgeschwindigkeit in der Regel unkritisch. 
 
Aus verkehrsgutachterlicher Sicht bestehen hinsichtlich der Abwickelbarkeit der zusätzlichen Verkehre insgesamt 
keine Bedenken gegen die geplante Entwicklung. 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
 
  



Bebauungsplan Nr. 974 Abwägung zur Offenlage 
- Kornelimünster West / August-Macke-Straße Fassung vom 09.01.2018
 

Seite 14 von 57 

3. Öffentlichkeit Cyprianusweg, 07.06.2017 mit 2 Umfragen und entsprechenden Unterschriftenlisten 
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Anlage:  
Unterschriftenliste: Ich bin für mehr Lärmschutz am Netto-Markt haben 96 Menschen unterschrieben 
Zusätzlich haben 46 Menschen unterschrieben, dass sie mit ihrem PKW zum künftigen Netto fahren wür-
den. 

 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 3: 
Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl der Kunden von Discountern zeigen für den motorisierten Verkehr eine 
Größenordnung zwischen 30% in integrierten Innenstadtlagen und 80% in isolierten Lagen am Stadtrand. Neben 
der Pkw-Verfügbarkeit beeinflusst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und 
zu Fuß die Verkehrsmittelwahl.  
 
Die in der verkehrlichen Stellungnahme aufgeführten Ansätze zur Verkehrserzeugung basieren auf den Angaben 
der Studie des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen „Integration von Verkehrsplanung und 
räumlicher Planung“, Teil 2: „Abschätzung der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung“ (Bosser-
hoff) und die „Veröffentlichung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) „Hinweise 
zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ herangezogen. Dort wird für derartige Einzelhan-
delsnutzungen und Lagen ein MIV-Anteil von 40-60% und eine Pkw-Besetzung von 1,2-1,4 angegeben. 
Ausgehend von 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebsformentypischen Bon von 
17 € je Einkauf errechnet sich – gemäß gutachterlicher Einschätzung - ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 
650 660 Kunden/ Tag. 
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Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der geäußerten Bedenken aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nochmal überarbeitet und ergänzt.  
Als Einzugsgebiet für den Einzelhandelsstandort wurden die Stadtteile Kornelimünster und Schleckheim, mit 
insgesamt ca. 6.000 EW berücksichtigt. Ca. 3.400 EW (57%) wohnen demnach im Stadtteil Kornelimünster. Der 
MIV-Anteil wurde für die beiden Stadtteile entsprechend differenziert angesetzt. Für den Standortstadtteil Korne-
limünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung 
den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen können. Für den entfernter liegenden Stadt-
teil Schleckheim wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt wurde im 
aktuellen Verkehrsgutachten ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75% berücksichtigt. 
 
Für die Wohnbebauung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, einschließlich Besucher- und Wirtschaftsver-
kehre, von 78 Kfz-Fahrten/Tag bei 35 Einwohnern respektive 9 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde-
prognostiziert. Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden zusammenfasend 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 
77 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde prognostiziert, wobei 80% der Kundenverkehre tatsächliche 
Zusatzverkehre darstellen, da entsprechende Mitnahmeeffekte (Verkehre die heute bereits im Zuge der Schleck-

heimer Straße unterwegs sind und zukünftig einen Zwischenstopp im Plangebiet haben werden) an dieser Stelle 
zu erwarten sind. 
 
Das schalltechnische Prognosegutachten wurde anhand dieser Daten ebenfalls durch ein zweites Gutachterbüro 
nochmal überprüft. 
Die Gutachter kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von verschiedenen 
Randbedingungen sowie Schallschutzmaßnahmen, die Anforderungen an den Schallimmissionsschutz gemäß 
den geltenden Normen und Richtlinien unterschritten, also eingehalten werden können. Die erforderlichen Maß-
nahmen werden im städtebaulichen Vertrag verankert. Dies betrifft insbesondere die Öffnungszeiten, da diese 
nach BauGB, aufgrund des fehlenden bodenrechtlichen Bezugs, nicht festgesetzt werden können. Unter Berück-
sichtigung dieser Vorgaben sind keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten. 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
Es wird empfohlen, die Anregungen zum Lärmschutz zu in den städtebaulichen Vertrag zu übernehmen. 
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4. Öffentlichkeit Paul-Klee-Straße, 08.06.2017 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 4: 
 
Auf die Ausführungen unter Punkt 5 wird hingewiesen.  
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5. Öffentlichkeit Paul-Klee-Straße, 05.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 5: 
 
Discounter 
Eine Einfriedung des Geländes wird in Bebauungsplan nicht festgesetzt, wobei schon alleine durch die erforderli-
chen Erdbewegungen dreiseitig Stützmauern / Schallschutz zu den Nachbargrenzen erforderlich werden. Zur 
Schleckheimer Straße ist ein Grün- bzw. Pflanzstreifen festgesetzt, so dass eine Zugänglichkeit des Geländes 
nur über die Zufahrt zum Discounter möglich ist. Eine Beschrankung dieser Zufahrt wird dem zukünftigen Betrei-
ber freigestellt bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
 
Die Öffnungs- und Anlieferungszeiten werden sowohl in einem städtebaulichen Vertrag, als auch in der Bauge-
nehmigung festgeschrieben. Gleiches gilt für die Maßnahmen zum Schallschutz (Einhausung Anlieferung, 
Schallschutzwand, technische Anlagen etc.) 
 
Die ersten Entwürfe sahen die Anlieferung an der Ostseite des Marktes vor. Aufgrund der Umbauplanungen der 
Bushaltestelle und Querungshilfe Schleckheimer musste die Anlieferung auf die Südwestseite verlegt werden.  
Die Anlieferungsrampe wird gemäß den Vorgaben des Schallgutachtens auf mindestens 15 m Länge eingehaust. 
Ebenso wird die Fahrbahndecke des Stellplatzes in Asphalt ausgeführt.   
 
In Verbindung mit der Tiefgarage der angrenzend geplanten Wohnbebauung ist die Lage der Anlieferung an der 
gewählten Stelle, die bautechnisch beste Lösung. Eine Zufahrt über den Parkplatz an die Ostseite des geplanten 
Marktes würde insgesamt zu höheren Belastungen aller Anwohner führen.  
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Sowohl der Discounter als auch eine Bäckerei werden mit lärmarmen technischen Anlagen, gemäß den aktuellen 
Anforderungen ausgestattet. Die konkrete Verortung erfolgt im Baugenehmigungsverfahren unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des Schallgutachtens.  
 
Lichtimmissionen 
Die Beurteilung, wann Lichteinwirkungen zu erheblichen Belästigungen für die Nachbarschaft führen, kann nicht 
anhand allgemein gültiger Grenzwerte und Bewertungsmethoden vorgenommen werden, da solche weder durch 
Gesetz noch durch Rechtsverordnung bindend geregelt sind. Ob Lichtimmissionen zumutbar sind, ist daher unter 
Beachtung der Grundsätze, die die Rechtsprechung zum Gebot der Rücksichtnahme entwickelt hat, im jeweiligen 
Einzelfall zu beurteilen. 
 
Vorliegend sind bauseits geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen. Störungen während der Nachtzeit kön-
nen aufgrund der zulässigen Öffnungszeiten ausgeschlossen werden. Ggfs. sind weitere Regelungen im Bauge-
nehmigungsverfahren zu treffen.  
 
Gutachten 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der geäußerten Bedenken aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nochmal überarbeitet und ergänzt. Das Schallgutachten wurde ebenfalls durch ein zweites Gutachterbüro 
(Schallgutachten) überprüft und ergänzt.   
 
Wohnbebauung 
Die Rahmenplanung Kornelimünster West hat seinerzeit dem Plangebiet eine untergeordnete zentrale Funktion 
zugewiesen. Mit der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes und einer gegenüber der Umgebung höheren 
Dichte sollte dem Standort eine besondere städtebauliche Bedeutung zukommen. 
In dieser Rahmenplanung wurde für das Plangebiet bereits ein kleines Siedlungszentrum mit Einzelhandel und 
Geschosswohnungsbau vorgesehen. Von diesem städtebaulichen Ziel wurde trotz der vorgezogenen Entwick-
lung der Wohnbaubereiche nicht abgewichen. 
 
Der nunmehr geplante Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau von der Einfamilienhaus-
bebauung in der Umgebung ab. Dies ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es u.a. die Siche-
rung der Wohnraumversorgung für unterschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- oder Zweifamili-
enhaus, ggfs. auch vermietet, bietet der Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung verschiedener 
Wohnformen ist in Kornelimünster und auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden und städtebau-
lich gewünscht. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu beitragen, 
dass z.B. ältere Personen im Gebiet verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Verantwortung 
für ein Gartengelände haben möchten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als Einfamilien-
hausbau angestrebt, um eine wirtschaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefgarage und 
Liftanlage zu erreichen. Durch die Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist jedoch eine 
Begrenzung und dadurch eine Einbindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
In einem weitgehend bebauten Umfeld muss immer damit gerechnet werden, dass Nachbargrundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt wer-
den und es durch eine Bebauung zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks / Nachbargrundstücks bezie-
hungsweise von Wohnräumen kommen kann. 
Genehmigungen werden im Falle des § 34 Baugesetzbuch aus den örtlichen Gegebenheiten beurteilt. Vorliegend 
wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht geschaffen, das von der Zulässigkeit des § 34 Bau-
gesetzbuch abweichen kann. Das städtebauliche Konzept setzt dort einen Siedlungsschwerpunkt mit Einzelhan-
delsnutzung fest, die durch Geschosswohnungsbau ergänzt wird.  
 
Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen gemäß § 6 BauONRW sind keine 
Konflikte zu erwarten. Im Weiteren ist das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu beachten. 
 
Ein Einblick in die angrenzenden Gärten ist gemäß dem vorliegenden Hochbauentwurf möglich. Ein genereller 
Schutz vor Einblicken in Haus und Garten besteht im öffentlichen Recht jedoch nicht. Die Einsichtsmöglichkeit 
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liegt nach der Rechtsprechung in der Natur der Sache und ...“sei von den Eigentümern und Bewohnern des Ge-
biets regelmäßig hinzunehmen.“ 
 
Verfahren 
Der derzeit rechtsverbindliche Flächennutzungsplan 1980 stellt das hier in Rede stehende Plangebiet als Wohn-
baufläche (W) dar. Mit dem Bebauungsplan sollen, dem Leitbild der „ Stadt der kurzen Wege “ folgend, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Nutzungsmix aus Gewerbe (Einzelhandel) und Wohnen geschaffen 
werden. Soweit er folglich von den Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, wird die geordnete städ-
tebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht beeinträchtigt. Zudem wird der Flächennutzungsplan gemäß 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Im Vorentwurf zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Aachen*2030 (Stand frühzeitige Beteiligung Mai 
2014) wird der in Rede stehende Bereich in seiner Darstellung als „Wohnbaufläche“ weiter geführt. 
In seiner Sitzung am 19.12.2012 hat der Rat der Stadt Aachen den Masterplan als Ausdruck eines gemeinsamen 
Grundverständnisses über die gesamtstädtische Zielkonzeption beschlossen. Die Ergebnisse des Masterplanes 
sind daher gem. §1 (6) Nr. 11 BauGB als städtebauliches Entwicklungskonzept in der Abwägung zu berücksichti-
gen. Die Darstellung „Gemischte Baufläche“ wird in der Überarbeitung des Vorentwurfes FNP Aachen*2030 ent-
lang der Schleckheimer Straße erweitert und fasst die Fläche der hier in Rede stehenden Planung mit ein. Die 
zukünftige Planung wird sich aus dem neu aufzustellenden Flächennutzungsplan herleiten.  
 
 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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6.  Öffentlichkeit Paul-Klee-Straße, 11.06.2017 

 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung zu 6: 
 
Aktualität Ihrer Pläne: 
Das Haus Paul-Klee-Straße ist in den aktuellen Kartenwerken (z.B. TIM-online) noch nicht enthalten. Wahr-
scheinlich wurde das Gebäude noch nicht eingemessen bzw. ins Kataster übernommen.  
 
Einfriedung: 
Eine Einfriedung des Geländes wird in Bebauungsplan nicht festgesetzt, wobei schon alleine durch die erforderli-
chen Erdbewegungen dreiseitig Stützmauern / Schallschutz zu den Nachbargrenzen erforderlich werden. Zur 
Schleckheimer Straße ist ein Grün- bzw. Pflanzstreifen festgesetzt, so dass eine Zugänglichkeit des Geländes 
nur über die Zufahrt zum Discounter möglich ist. Eine Beschrankung dieser Zufahrt wird dem zukünftigen Betrei-
ber freigestellt bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
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Schutzmaßnahmen der Kanalisation - Dachbegrünung: 
Die Entwässerung des Gebietes erfolgt in die vorhandene Kanalisation.  
Gemäß Landeswassergesetz NRW ist Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 
erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, nach Maßgabe des § 55 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. Das Gebiet war vor 1996 bereits bebaut.  
Als Maßnahmen der Rückhaltung sind eine intensive Begrünung der Tiefgarage und eine teilweise Dachbegrü-
nung des Discounters geplant.  
 
Ansehen des Gewerbegebietes: 
Es wurde geprüft, ob das Dach des Hauptgebäudes, welches als flach geneigtes Pultdach geplant ist, begrünt 
werden kann. Dies ist nicht möglich, da das Verkaufsgebäude weitgehend stützenfrei geplant ist, wie bei heutigen 
modernen Märkten üblich. Stützen lassen sich in Regalaufstellung nur schwer integrieren. Die statischen Anfor-
derungen für ein begrüntes Dach würden zu einem erheblichen Mehraufwand führen; welcher das gesamte Vor-
haben zum Scheitern bringen würde. 
 
Die Anlieferungszone und auch im Eingangsbereich des Discounters sind als Flachdächer geplant. Für diese wird 
eine extensive Begrünung festgesetzt, so dass zumindest eine Teilbegrünung realisiert werden kann. 
 
Lärmschutz: 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten erstellt, welches aufgrund der vorlie-
genden Eingaben von einem zweiten Gutachterbüro nochmal geprüft und ergänzt wurde. Als Grundlage für diese 
Überprüfung wurde auch das vorliegende Verkehrsgutachten überarbeitet. Es sowohl eine aktuelle Verkehrszäh-
lung (Dienstag, 05.09.2017) durchgeführt als auch die MIV-Anteile erhöht. Damit wurde den Einwendungen 
Rechnung getragen.  
 
Es sind keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte unter nachstehenden Rahmenbedingungen zu erwar-
ten.  

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 

 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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7. Öffentlichkeit Schleckheimer Straße, 31.05.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 7: 
Die ersten Entwürfe sahen die Anlieferung an der Ostseite des Marktes vor. Aufgrund der Umbauplanungen der 
Bushaltestelle und Querungshilfe Schleckheimer musste die Anlieferung auf die Südwestseite verlegt werden.  
 
Durch ein schalltechnisches Prognosegutachten wurden die Einwirkungen auf das Bebauungsplangebiet (Aspekt 
Lärmschutz für Wohnnutzung) sowie die Auswirkungen des geplanten Discounters auf die unmittelbare und ge-
plante Wohnbebauung betrachtet. Ebenso wurden die mit der geplanten Wohnbebauung (Tiefgarage) verbunde-
nen Lärmimmissionen betrachtet. 
Dieses Gutachten wurde durch ein zweites Gutachterbüro nochmal überprüft. Auch das Verkehrsgutachten wur-
de nochmals angepasst.  
 
Sowohl im städtebaulichen Vertrag als auch in der Baugenehmigung werden Regelungen zum betrieblichen 
Lärmschutz getroffen, die sicherstellen, dass die Immissionsrichtwerte eingehalten bzw. unterschritten werden.  
 
Vereinbarungen zwischen dem Einwender und dem Investor hinsichtlich einer Wand entlang der östlichen 
Grundstücksgrenze sind davon unbenommen und unterliegen nicht der Abwägung.  
 
Es ist richtig, dass in den vorliegenden Gutachten von der Bayerischen Parkplatzlärmstudie abgewichen wird.  
Die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamts für Umwelt ist grundsätzlich eine - von der Rechtspre-
chung anerkannte - Grundlage für die anzunehmende Häufigkeit der Stellplatznutzungen bei unterschiedlichen 
Betriebstypen. Allerdings liefert sie nur generelle Anhaltspunkte und ist nicht allgemeinverbindlich, weshalb sie 
eine konkrete Beurteilung nicht zu ersetzen vermag.  
Vorliegend erfolgte im Rahmen des Verkehrsgutachtens und einer Verträglichkeitsanalyse eine konkrete Betrach-
tung, die die spezifischen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.  
 
Der engere Einzugsbereich des Marktes wird Kornelimünster mit einem Bevölkerungspotenzial von ca. 3.400 
Einwohnern und einem nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 9,5 Mio. € umfassen. Hier wird eine 
Kaufkraftabschöpfung von ca. 16 % prognostiziert. In den umliegenden Ortschaften von Oberforst-
bach/Schleckheim und Walheim wird eine Kaufkraftbindung von 3 bis 4 % erfolgen können, etwa 10 % des Um-
satzes wird als diffuser Zufluss aus sonstigen Orten generiert werden. Insgesamt wird eine Umsatzleistung von 
ca. 3,4 Mio/Jahr erwartet. 
Ausgehend von diesen 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebsformentypischen 
Bon von 17 € je Einkauf wird ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 650 - 660 Kunden/ Tag erwartet. 
 
Der MIV-Anteil (motorisierter Individualverkehr) wird im Verkehrsgutachten für Kornelimünster und die umliegen-
den Orte differenziert angesetzt. Für Kornelimünster wird ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden 
der umliegenden, dichten Wohnbebauung den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen 
können. Für die entfernter liegenden Stadtteile wird der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. 
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Anteilig gemittelt ergibt sich daraus ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75%. Die mittlere Pkw-
Besetzung wird mit 1,3 Kunden/Pkw angenommen. Weiterhin ist an dieser Stelle davon auszugehen, dass 20% 
dieser MIV-Kunden den Standort als Zwischenziel, auf dem Weg zu einem weiteren Ziel, anfahren (Mitnahmeef-
fekt). Dieser Mitnahmeeffekt ist Mindestwert zu betrachten. Denn damit wird unterstellt, dass 4 von 5 Fahrten 
zum Netto-Markt als Zielverkehr zu bewerten ist und nur 20 % der Einkäufe bei Netto durch Kunden erfolgen, die 
den Besuch mit anderen Aktivitäten koppeln und deshalb per se im Straßennetz unterwegs sind.  
 
Nach der Rechtsprechung lässt sich ein realitätsnahes Betriebsgeschehen regelmäßig - und so auch hier - auch 
aufgrund von gutachterlichen Betrachtungen modellieren. 
 
 
 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 
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8. Öffentlichkeit Schleckheimer Straße, 04.06.2017 
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Anlage: 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 8: 
 
Bedarf 
Die Rahmenplanung Kornelimünster West aus den 1990er Jahren hat bereits seinerzeit dem Plangebiet eine 
zentrale Funktion zugewiesen.  
In der Rahmenplanung wurde für das Plangebiet ein kleines Siedlungszentrum mit Einzelhandel und Geschoss-
wohnungsbau vorgesehen. Die Lage am Eingangsbereich und an der Haupterschließung, der Schleckheimer 
Straße ist für einen Siedlungsschwerpunkt, der eine höher bauliche Masse ergibt, geeignet. Von diesem städte-
baulichen Ziel wurde trotz der vorgezogenen Entwicklung der Wohnbaubereiche nicht abgewichen. Es wurde 
lediglich die Teile in verschiedene Bauabschnitte und Bauleitplanverfahren geteilt. Das ursprüngliche Konzept hat 
einen Geschosswohnungsbau über das ganze Plangelände vorgesehen in dem im Erdgeschoss der Ladenbe-
reich sein sollte. Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass sich kein Einzelhandelsbetreiber findet, der Einzelhan-
delsflächen in einem mehrgeschossigen Gebäude errichten möchte. Somit werden unterschiedliche Eigentümer 
den Wohnungsbau und den Discounter entwickeln.  
 
In Kornelimünster ist ein Lebensmittelmarkt, der die Grundversorgung ausreichend sicherstellen kann, nicht vor-
handen. Durch die Ansiedlung des Discountmarktes soll diesem Defizit entgegen gewirkt werden.  
Ein Markt in Kornelimünster ist, wie von zahlreichen Bürgern auch dokumentiert, für Bevölkerungsgruppen, die 
nicht ausschließlich den Pkw zum Einkauf nutzen wollen und auch im Hinblick auf das Neubaugebiet Korneli-
münster-West gewünscht.  
Die Tragfähigkeit des Marktes wurde sowohl durch den Betreiber als auch gutachterlich geprüft.  
Der engere Einzugsbereich des Marktes wird den Ort Kornelimünster mit einem Bevölkerungspotenzial von ca. 
3.400 Einwohnern und einem nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 9,5 Mio. € umfassen. Hier 
wird eine Kaufkraftabschöpfung von ca. 16 % prognostiziert. 
In den umliegenden Ortschaften Oberforstbach/Schleckheim und Walheim wird eine Kaufkraftbindung von 3 bis 4 
% erfolgen können, etwa 10 % des Umsatzes wird als diffuser Zufluss aus sonstigen Orten generiert werden. 
Insgesamt wird eine tragfähige Umsatzleistung von ca. 3,4 Mio/Jahr erwartet.  
 
Standortalternativen wurden ebenfalls geprüft. Geeignete Grundstücke mit einer entsprechenden Flächengröße 
und Verkehrsanbindung für einen solchen Markt stehen in Kornelimünster an anderer Stelle nicht zur Verfügung. 
Der Standort verfügt über eine gute fußläufige Erreichbarkeit. Eine Haltestelle des ÖPNVs ist im unmittelbaren 
Umfeld vorhanden.  
 
Immissionsschutz (Schall /Abfall /Licht) 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten erstellt, welches aufgrund der vorlie-
genden Eingaben von einem zweiten Gutachterbüro nochmal geprüft und ergänzt wurde. Als Grundlage für diese 
Überprüfung wurde auch das vorliegende Verkehrsgutachten ebenfalls überarbeitet. Es wurde sowohl eine aktu-
elle Verkehrszählung (Dienstag, 05.09.2017) durchgeführt als auch die MIV-Anteile erhöht. Damit wurde den 
Einwendungen Rechnung getragen.  
 
Es sind keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte unter nachstehenden Rahmenbedingungen zu erwar-
ten:  

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 
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Die Warnsignalisierung bei Rückwärtsfahrten der Lkw ist im Schallgutachten pauschal einbezogen. Für die fahr-
zeugeigenen Kühlaggregate der Lkw wurde eine A-Schallleistung von 97,4 dB(A) angesetzt. Ob das Signal beim 
Rückwärtsfahren ausgeschaltet werden kann, wird geprüft.  
In den Ansätzen sind alle Nebengeräusche wie z.B. Durchfahrten (Parksuchverkehr) und Einkaufswagen enthal-
ten. Es wurde für 650 - 660 Kunden pro Tag die Benutzung eines Einkaufswagens angesetzt.  
 
Entsprechende Regelungen werden im städtebaulichen Vertrag bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
Sollte sich die vorliegende Planung nochmal ändern, werden die Gutachten nochmals entsprechend angepasst. 
Nicht vertretbare Lärmimmissionen sind somit auszuschließen.  
 
Der anfallende Abfall wird im Gebäude (Anlieferungsbereich) gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt. Es kann 
daher nicht zu Geruchsbelästigungen kommen.  
 
Die Beurteilung, wann Lichteinwirkungen zu erheblichen Belästigungen für die Nachbarschaft führen, kann nicht 
anhand allgemein gültiger Grenzwerte und Bewertungsmethoden vorgenommen werden, da solche weder durch 
Gesetz noch durch Rechtsverordnung bindend geregelt sind. Ob Lichtimmissionen zumutbar sind, ist daher unter 
Beachtung der Grundsätze, die die Rechtsprechung zum Gebot der Rücksichtnahme entwickelt hat, im jeweiligen 
Einzelfall zu beurteilen. 
Vorliegend sind bauseits geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen. Störungen während der Nachtzeit kön-
nen aufgrund der zulässigen Öffnungszeiten ausgeschlossen werden. Weiteres wird im Baugenehmigungsver-
fahren geregelt.  
 
Einfriedung / Schranke 
Eine Einfriedung des Geländes wird in Bebauungsplan nicht festgesetzt, wobei schon alleine durch die erforderli-
chen Erdbewegungen dreiseitig Stützmauern / Schallschutz zu den Nachbargrenzen erforderlich werden. Zur 
Schleckheimer Straße ist ein Grün- bzw. Pflanzstreifen festgesetzt, so dass eine Zugänglichkeit des Geländes 
nur über die Zufahrt zum Discounter möglich ist. Eine Beschrankung dieser Zufahrt wird dem zukünftigen Betrei-
ber freigestellt bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
 
Verkehr 
Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl der Kunden von Discountern zeigen für den motorisierten Verkehr eine 
Größenordnung zwischen 30% in integrierten Innenstadtlagen und 80% in isolierten Lagen am Stadtrand. Neben 
der Pkw-Verfügbarkeit beeinflusst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und 
zu Fuß die Verkehrsmittelwahl.  
Die in der verkehrlichen Stellungnahme aufgeführten Ansätze zur Verkehrserzeugung basieren auf den Angaben 
der Studie des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen „Integration von Verkehrsplanung und 
räumlicher Planung“, Teil 2: „Abschätzung der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung“ (Bosser-
hoff) und der „Veröffentlichung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) „Hinweise 
zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ herangezogen.  
Dort wird für derartige Einzelhandelsnutzungen und Lagen ein MIV-Anteil von 40-60% und eine Pkw-Besetzung 
von 1,2-1,4 angegeben. Ausgehend von 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebs-
formentypischen Bon von 17 € je Einkauf errechnet sich ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 650 - 660 
Kunden/ Tag.  
 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der geäußerten Bedenken aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nochmal überarbeitet und ergänzt.  
Es wurden die verkehrlichen und leistungstechnischen Auswirkungen des Bebauungsplanes 974 „Kornelimüns-
ter-West/ August Macke-Straße“ auf das umliegende Straßennetz und insbesondere die unmittelbar benachbar-
ten Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld ermit-
telt und dargestellt.  
Als Einzugsgebiet für den Einzelhandelsstandort wurden die Stadtteile Kornelimünster und Schleckheim, mit 
insgesamt ca. 6.000 EW berücksichtigt. Ca. 3.400 EW (57%) wohnen demnach im Stadtteil Kornelimünster. Der 
MIV-Anteil wurde für die beiden Stadtteile entsprechend differenziert angesetzt. Für den Standortstadtteil Korne-
limünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung 
den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen können. Für den entfernt liegenden Stadtteil 
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Schleckheim wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt wurde im aktu-
ellen Verkehrsgutachten ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75% berücksichtigt. 
 
Für die Wohnbebauung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, einschließlich Besucher- und Wirtschaftsver-
kehre, von 78 Kfz-Fahrten/Tag bei 35 Einwohnern respektive 9 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde-
prognostiziert. Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden zusammenfasend 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 
77 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde prognostiziert, wobei 80% der Kundenverkehre tatsächliche 
Zusatzverkehre darstellen, da entsprechende Mitannahmeeffekte (Verkehre die heute bereits im Zuge der 

Schleckheimer Straße unterwegs sind und zukünftig einen Zwischenstopp im Plangebiet haben werden) an die-
ser Stelle zu erwarten sind. 
 
Im aktuellen schalltechnischen Gutachten wurden diese Ansätze berücksichtigt.  
Die knotenstrombezogen Verkehrsbelastungsdaten für die Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-
Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld wurden aktuell an einem repräsentativen Werktag (Dienstag 
05.09.2017) erhoben.  
Die erhobenen Analyse-Verkehrsbelastungen 2017 der Schleckheimer Straße sind nahezu unverändert zu den 
Erhebungsdaten der Stadt Aachen aus dem Jahr 2012. Zur Sicheren Seite hin wurde dennoch eine Trendprog-
nose auf das Jahr 2030 für die Schleckheimer Straße berücksichtigt. 
 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Zusatzverkehre durch das Vorhaben sowie einer Trendprognose 2030 
liegt die prognostizierte Querschnittsbelastung der Schleckheimer Straße bei ca. 3.800 Kfz/12h bzw. 434 Kfz/h. 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen sind an beiden untersuchten Knoten in sehr guter Qualität abwickel-
bar. 
 
Es liegt eine Planung der Stadt Aachen für den Bereich zwischen August-Macke-Straße und Alfons-Geron-
Straße vor. Unter anderem sind östlich der geplanten Anbindung des Nahversorgungsmarktes eine Bushaltestel-
le und eine Querungshilfe (Mittelinsel) geplant. Diese Mittelinsel erhöht die Verkehrssicherheit, insbesondere 
auch für die Schülerinnen und Schüler. 
 
Geplante Wohnbebauung / Verschattung:  
Im unmittelbaren Umfeld ist eine zweigeschossige Einfamilienhausbebauung vorhandenen. Für die geplante 
Wohnbebauung (Geschosswohnungsbau) innerhalb des Plangebietes ist eine dreigeschossige Bebauung vorge-
sehen. Das 3. Vollgeschoss befindet sich im Mansarddach. Im Spitzdach liegt die 4. Wohnebene, die jedoch kein 
Vollgeschoss einnimmt.  
Der Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau von der Einfamilienhausbebauung ab. Dies 
ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es u.a. die Sicherung der Wohnraumversorgung für un-
terschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus, ggfs. auch vermietet, bietet der 
Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung verschiedener Wohnformen ist in Kornelimünster und 
auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden und städtebaulich gewünscht. Aufgrund der unter-
schiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu beitragen, dass z.B. ältere Personen im Gebiet 
verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Verantwortung für ein Gartengelände haben möch-
ten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als Einfamilienhausbau angestrebt, um eine wirt-
schaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefgarage und Liftanlage zu erreichen. Durch die 
Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist jedoch eine Begrenzung und dadurch eine Ein-
bindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
In einem weitgehend bebauten Umfeld muss immer damit gerechnet werden, dass Nachbargrundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt wer-
den und es durch eine Bebauung zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks / Nachbargrundstücks bezie-
hungsweise von Wohnräumen kommen kann. 
Genehmigungen werden im Falle des § 34 Baugesetzbuch aus den örtlichen Gegebenheiten beurteilt. Vorliegend 
wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht geschaffen, das von der Zulässigkeit des § 34 Bau-
gesetzbuch abweichen kann. Das städtebauliche Konzept setzt dort einen Siedlungsschwerpunkt mit Einzelhan-
delsnutzung fest, die durch Geschosswohnungsbau ergänzt wird.  



Bebauungsplan Nr. 974 Abwägung zur Offenlage 
- Kornelimünster West / August-Macke-Straße Fassung vom 09.01.2018
 

Seite 36 von 57 

 
Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen gemäß § 6 BauONRW sind keine 
Konflikte zu erwarten. Im Weiteren ist das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu beachten. 
Eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist nicht zu erwarten. 
 
Verfahren 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Kornelimünster-West /August-Macke-Straße erfolgt, auf-
grund der geringen Größe und der Innenbereichslage, im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB.  
Mischgebiete dienen sowohl dem Wohnungen als auch nicht störendem Gewerbe. Das wesentliche Merkmal 
eines Mischgebiets ist die Nutzungsmischung. Keine der beiden Hauptnutzungen darf insgesamt dominieren, 
obgleich in Teilbereichen eine der beiden Nutzungsarten durchaus überwiegen kann. Da im Mischgebiet MI 1 das 
Gewerbe (Einzelhandel) dominiert, müssen im Gebiet MI 2 die Wohnnutzungen dominieren.  
 
Pkw-Verkehr an 4 Seiten des Hauses 
Das Wohnhaus Schleckheimer Straße (Eckhaus) gehörte in der Vergangenheit zu dem Gelände einer Holzhand-
lung Körner. Nach Aufgabe dieser wurden für das Betriebsgelände und angrenzende landwirtschaftlich genutzte 
Bereiche das Rahmenplankonzept Kornelimünster-West und im Weiteren der Bebauungsplan Nr. 840 - Korne-
limünster-West, Schleckheimer Straße - aufgestellt. Ziel dieser Bauleitplanung war unter anderem auch die An-
siedlung eines Nahversorgers im Eckbereich Schleckheimer-Straße / August-Macke-Straße.  
 
Die Tiefgaragenzufahrt hält einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze des Hauses Schleckhei-
mer Straße 60 ein. Deren Quell- und Zielverkehr beträgt nach der Verkehrsstudie 78 Kfz-Fahrten pro Tag. Zur 
Nachtzeit sind nur vereinzelte Fahrten durch diese Wohnnutzungen zu erwarten. 
Das aktuelle Schallgutachten setzt für die geplante Tiefgarage bzw. deren Rampe den Stand der Lärmminde-
rungstechnik voraus: 

- Tor der Tiefgarage ohne relevante Lauf- und Schließgeräusche 
- Abdeckung der Regenrinnen mit verschraubten Gusseisenplatten 
- Hochabsorbierende Ausführung nach ZTV-Lsw 06 [18] (Gruppe A3) beider Rampenwandseiten 
- Eine möglichst glatte Fahrbahnoberfläche der Rampe z. B. aus Asphaltbeton oder glattem Pflaster 

ohne Fugen 
 
Entsprechende Regelungen werden im städtebaulichen Vertrag bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
Nicht vertretbare Lärmimmissionen sind somit auszuschließen.  
 
Parkplätze August-Macke-Straße 
Im Bebauungsplan Nr. 840 sind im genannten Abschnitt der August-Macke-Straße Parkplätze als „unverbindliche 
Planung“ dargestellt. Nicht destotrotz hat jedes Grundstück ein Recht auf Zufahrtsmöglichkeiten vom öffentlichen 
Verkehrsraum. Bei einer Bebauung mit Einfamilienhäusern würden weit mehr Parkplätze wegfallen, da dann je 
Wohneinheit eine Zufahrt erforderlich würde. 
Unrechtmäßiges Parken kann durch ein Bauleitplanverfahren nicht verhindert werden. 
 
 
 
Es wird empfohlen, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen.  
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9. Öffentlichkeit Schleckheimer Straße, 08.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 9: 
 
Kundenverkehre 
Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl der Kunden von Discountern zeigen für den motorisierten Verkehr eine 
Größenordnung zwischen 30% in integrierten Innenstadtlagen und 80% in isolierten Lagen am Stadtrand. Neben 
der Pkw-Verfügbarkeit beeinflusst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und 
zu Fuß die Verkehrsmittelwahl.  
 
Die in der verkehrlichen Stellungnahme aufgeführten Ansätze der Verkehrserzeugung basieren auf den Angaben 
der Studie des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen „Integration von Verkehrsplanung und 
räumlicher Planung“, Teil 2: „Abschätzung der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung (Bosser-
hoff)“ und der „Veröffentlichung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) „Hinweise 
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zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ herangezogen. Dort wird für derartige Einzelhan-
delsnutzungen und Lagen ein MIV-Anteil von 40-60% und eine Pkw-Besetzung von 1,2-1,4 angegeben. 
Ausgehend von 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebsformentypischen Bon von 
17 € je Einkauf errechnet sich, gemäß gutachterlicher Einschätzung, ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 
650 - 660 Kunden/Tag.  
 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der Einwendungen aus der Öffentlichkeit überarbeitet und er-
gänzt.  
Als Einzugsgebiet für den Einzelhandelsstandort wurden die Stadtteile Kornelimünster und Schleckheim, mit 
insgesamt ca. 6.000 EW berücksichtigt. Ca. 3.400 EW (57%) wohnen demnach im Stadtteil Kornelimünster. Der 
MIV-Anteil wurde für die beiden Stadtteile entsprechend differenziert angesetzt. Für den Standortstadtteil Korne-
limünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung 
den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen können. Für den entfernt liegenden Stadtteil 
Schleckheim wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt wurde im aktu-
ellen Verkehrsgutachten ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75% berücksichtigt. 
Damit wird den Bedenken hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl Rechnung getragen.  
 
Anlieferung 
In Verbindung mit der Tiefgarage der angrenzend geplanten Wohnbebauung wird die Anlieferung zur westlich 
angrenzenden Bebauung abgeschirmt. Gemäß dem Schallgutachten wird eine Einhausung der Laderampe auf 
mindestens 15 m Länge vorausgesetzt. Weiterhin wird entlang der westlichen Grenze eine Schallschutzwand 
errichtet. 
Die konkrete Ausgestaltung erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Auf die nachstehenden Auffüh-
rungen zum Lärmschutz wird hingewiesen.  
 
Die Einhaltung der zulässigen Beurteilungspegel an den jeweiligen Immissionspunkten wird sichergestellt.  
 
Pkw-Verkehr an 4 Seiten des Hauses 
Das Wohnhaus Schleckheimer Straße der Einwender gehörte in der Vergangenheit zu dem Gelände der Holz-
handlung Körner. Nach Aufgabe dieser wurden für das Betriebsgelände und angrenzende landwirtschaftlich ge-
nutzte Bereiche das Rahmenplankonzept Kornelimünster-West und im Weiteren der Bebauungsplan Nr. 840 - 
Kornelimünster-West, Schleckheimer Straße - aufgestellt. Ziel dieser Bauleitplanung war unter anderem auch die 
Ansiedlung eines Nahversorgers im Eckbereich Schleckheimer-Straße / August-Macke-Straße.  
 
Die Tiefgaragenzufahrt hält einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze des Hauses Schleckhei-
mer Straße 60 ein. Deren Quell- und Zielverkehr beträgt nach der Verkehrsstudie 78 Kfz-Fahrten pro Tag. Zur 
Nachtzeit sind nur vereinzelte Fahrten durch diese Wohnnutzungen zu erwarten. 
Das aktuelle Schallgutachten setzt für die geplante Tiefgarage bzw. deren Rampe den Stand der Lärmminde-
rungstechnik voraus: 

- Tor der Tiefgarage ohne relevante Lauf- und Schließgeräusche 
- Abdeckung der Regenrinnen mit verschraubten Gusseisenplatten 
- Hochabsorbierende Ausführung nach ZTV-Lsw 06 [18] (Gruppe A3) beider Rampenwandseiten 
- Eine möglichst glatte Fahrbahnoberfläche der Rampe z. B. aus Asphaltbeton oder glattem Pflaster 

ohne Fugen 
 
Entsprechende Regelungen werden im städtebaulichen Vertrag bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
Unzumutbare Lärmimmissionen sind hier jedoch auszuschließen.  
Naturgemäß sind Eckgrundstücke mehr von Verkehrsflächen umgeben. Darüber hinaus war bereits mit der Ver-
äußerung der Grundstücke bekannt, dass dort ein Siedlungsschwerpunkt entsteht soll und somit nicht die klassi-
sche Situation von Einfamilienhäuser mit einem hohen Anteil an Gärten vorgesehen wird. Nicht desto trotz wer-
den die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse berücksichtigt.   
 
Lärmschutz zu den unmittelbaren Nachbarn 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten erstellt, welches aufgrund der vorlie-
genden Eingaben von einem zweiten Gutachter nochmal geprüft und ergänzt wurde. Als Grundlage für diese 
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Überprüfung wurde auch das vorliegende Verkehrsgutachten überarbeitet. Es sowohl eine aktuelle Verkehrszäh-
lung (Dienstag, 05.09.2017) durchgeführt als auch die MIV-Anteile erhöht. Damit wurden den Einwendungen 
Rechnung getragen.  
 
Alle angrenzenden Wohngebäude wurden in die Betrachtung zum Schallschutz aufgenommen. Es sind keine 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte unter nachstehenden Rahmenbedingungen zu erwarten.  

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 

 
Netto-Markt Ecke Monschauer Straße 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Kein Bedarf für eine dritte Bäckerei 
Grundsätzlich wird die Ansiedlung einer Bäckerei in Verbindung mit dem Discounter angestrebt. Dies stellt aller-
dings nur eine Option dar und ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanes.  
 
Verkaufsfläche 
In Mischgebieten sind grundsätzlich nur kleinflächige Einzelhandelsnutzungen zulässig.  
 
Parkplatz außerhalb der Betriebszeiten 
Eine Einfriedung des Geländes wird in Bebauungsplan nicht festgesetzt, wobei schon alleine durch die erforderli-
chen Erdbewegungen dreiseitig Stützmauern / Schallschutz zu den Nachbargrenzen erforderlich werden. Zur 
Schleckheimer Straße ist ein Grün- bzw. Pflanzstreifen festgesetzt, so dass eine Zugänglichkeit des Geländes 
nur über die Zufahrt zum Discounter möglich ist. Eine Beschrankung dieser Zufahrt wird dem zukünftigen Betrei-
ber freigestellt bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
 
Vermeidung von Lichtimmissionen 
Die Beurteilung, wann Lichteinwirkungen zu erheblichen Belästigungen für die Nachbarschaft führen, kann nicht 
anhand allgemein gültiger Grenzwerte und Bewertungsmethoden vorgenommen werden, da solche weder durch 
Gesetz noch durch Rechtsverordnung bindend geregelt sind. Ob Lichtimmissionen zumutbar sind, ist daher unter 
Beachtung der Grundsätze, die die Rechtsprechung zum Gebot der Rücksichtnahme entwickelt hat, im jeweiligen 
Einzelfall zu beurteilen. 
 
Vorliegend sind bauseits geeignete technische Maßnahmen zu ergreifen. Störungen während der Nachtzeit kön-
nen aufgrund der zulässigen Öffnungszeiten ausgeschlossen werden. Eine Konkretisierung erfolgt im Bauge-
nehmigungsverfahren.  
 
Schutz der Kiefer 
Bisher wurde die unmittelbar an das Plangebiet angrenzende Rotbuche betrachtet. Die Vitalität des Baumes 
wurde gutachterlich untersucht. Das Wurzelwerk der Rotbuche war von einem Pilz (Riesenporling) befallen, der 
die Standsicherheit des Baumes gefährdet hat. Da die Verkehrssicherheit des Baumes nicht mehr in ausreichen-
der Form gewährleitet war, wurde dieser inzwischen gefällt.  
 
Hinsichtlich der Kiefer werden entsprechende Schutzmaßnahmen, ggfs. unter gutachterlicher Begleitung, getrof-
fen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem Grünflächenamt.  
 



Bebauungsplan Nr. 974 Abwägung zur Offenlage 
- Kornelimünster West / August-Macke-Straße Fassung vom 09.01.2018
 

Seite 46 von 57 

Geruchsbelästigungen 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und diesem wird gefolgt.  
 
Mehrfamilienhäuser 
Die Rahmenplanung Kornelimünster West hat seinerzeit dem Plangebiet eine untergeordnete zentrale Funktion 
zugewiesen. Mit der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebes und einer gegenüber der Umgebung höheren 
Dichte sollte dem Standort eine besondere städtebauliche Bedeutung zukommen. 
In dieser Rahmenplanung wurde für das Plangebiet bereits ein kleines Siedlungszentrum mit Einzelhandel und 
Geschosswohnungsbau vorgesehen. Von diesem städtebaulichen Ziel wurde trotz der vorgezogenen Entwick-
lung der Wohnbaubereiche nicht abgewichen. 
 
Der nunmehr geplante Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau von der Einfamilienhaus-
bebauung in der Umgebung ab. Dies ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es u.a. die Siche-
rung der Wohnraumversorgung für unterschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- oder Zweifamili-
enhaus, ggfs. auch vermietet, bietet der Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung verschiedener 
Wohnformen ist in Kornelimünster und auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden und städtebau-
lich gewünscht. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu beitragen, 
dass z.B. ältere Personen im Gebiet verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Verantwortung 
für ein Gartengelände haben möchten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als Einfamilien-
hausbau angestrebt, um eine wirtschaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefgarage und 
Liftanlage zu erreichen. Durch die Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist jedoch eine 
Begrenzung und dadurch eine Einbindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
In einem weitgehend bebauten Umfeld muss immer damit gerechnet werden, dass Nachbargrundstücke inner-
halb des durch das Bauplanungs- und das Bauordnungsrecht vorgegebenen Rahmens baulich ausgenutzt wer-
den und es durch eine Bebauung zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks / Nachbargrundstücks bezie-
hungsweise von Wohnräumen kommen kann. 
Genehmigungen werden im Falle des § 34 Baugesetzbuch aus den örtlichen Gegebenheiten beurteilt. Vorliegend 
wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes Baurecht geschaffen, das von der Zulässigkeit des § 34 Bau-
gesetzbuch abweichen kann. Das städtebauliche Konzept setzt dort einen Siedlungsschwerpunkt mit Einzelhan-
delsnutzung fest, die durch Geschosswohnungsbau ergänzt wird.  
 
Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen gemäß § 6 BauONRW sind keine 
Konflikte zu erwarten. Im Weiteren ist das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme zu beachten. 
Eine Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist nicht zu erwarten. 
 
Der Entwurf der Wohnbebauung sieht insgesamt 14 Wohnungen vor. Für diese sind 15 Stellplätze in der Tiefga-
rage und 1 Garagenstellplatz vorgesehen. Demgegenüber werden 1 bis 2 Besucherstellplätze an der August-
Macke-Straße wegfallen. Die August-Macke-Straße ist so angelegt worden, dass von beiden Seiten die angren-
zenden Grundstücke erschlossen werden. Mit jeder baulichen Nutzung, die auch für das Plangebiet seit Jahren 
angestrebt wird, sind für das Umfeld Veränderungen zu erwarten. Bei einer Bebauung mit Einfamilienhäusern, 
auch als Doppel- oder Reihenhaus, müssten wesentlich mehr Parkplätze entfallen, da die Tiefgarage entfallen 
würde.  
 
Entwässerung / Lüftung der Tiefgarage 
Die Forderungen sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.  
 
Parkdruck 
In der August-Macke-Straße werden durch die geplanten Zufahrten der Wohnbebauung 1 bis 2 öffentliche Park-
plätze wegfallen. Im Bebauungsplan Nr. 840 sind im genannten Abschnitt der August-Macke-Straße Parkplätze 
als „unverbindliche Planung“ dargestellt. Nicht destotrotz hat jedes Grundstück ein Recht auf Zufahrtsmöglichkei-
ten vom öffentlichen Verkehrsraum. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Absicht eine Erschließung/Zufahrt von 
der August-Macke-Straße auszuschließen.  
Innerhalb der Schleckheimer Straße sind - im Abschnitt des Plangebietes - nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
öffentlichen Parkplätze vorhanden.  
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Gutachterliche Stellungnahme zur verkehrlichen Situation 
Da sich der Eingabesteller umfassend auf die verkehrliche Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung bezieht, 
muss diese ja zugänglich gewesen sein.  
 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der geäußerten Bedenken aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nochmal überarbeitet und ergänzt.  
 
Nördlich der August-Macke-Straße wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 812 „Kornelimünster-West/ Ober-
forstbacher Straße“ ein Wohngebiet erschlossen. Die Erschließung dieses Wohngebietes erfolgt vornehmlich 
nach Norden an die Oberforstbacher Straße sowie westlich der August-Macke-Straße an die Schleckheimer 
Straße. Über die August-Macke-Straße werden lediglich ca. 6, an der Franz-Marc-Straße gelegene Wohneinhei-
ten, als Ergänzung des bereits umgesetzten B-Plan 840, erschlossen. Eine Durchfahrt von der August-Macke-
Straße zur Oberforstbacher Straße durch das Plangebiet 812 wird gemäß diesbezüglicher B-Plan-Satzung bau-
lich unterbunden. 
Basierend auf diesen Annahmen ergeben sich in der August- Macke-Straße somit 41 zusätzliche Kfz-
Fahrten/Tag respektive 5 zusätzliche Kfz-Fahrten in der Nachmittagsspitzenstunde aus dem B-Plan 812. 
 
Die knotenstrombezogen Verkehrsbelastungsdaten für die Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-
Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld wurden aktuell an einem repräsentativen Werktag (Dienstag, 
05.09.2017) erhoben.  
Die erhobenen Analyse-Verkehrsbelastungen 2017 der Schleckheimer Straße sind nahezu unverändert zu den 
Erhebungsdaten der Stadt Aachen aus dem Jahr 2012. Zur Sicheren Seite hin wurde dennoch eine Trendprog-
nose auf das Jahr 2030 für die Schleckheimer Straße berücksichtigt. Ebenso wurden die Baugebiete im Umfeld 
in die Betrachtung eingestellt.  
Unter Berücksichtigung der gutachterlich ermittelten Zusatzverkehre durch das Vorhaben sowie einer Trendprog-
nose 2030 liegt die prognostizierte Querschnittsbelastung der Schleckheimer Straße bei ca. 3.800 Kfz/12h bzw. 
434 Kfz/h. 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen sind an beiden untersuchten Knoten in sehr guter Qualität abwickel-
bar. 
 
Weiterhin liegt eine Planung der Stadt Aachen für den Bereich zwischen August-Macke-Straße und Alfons-
Geron-Straße vor. Unter anderem sind östlich der geplanten Anbindung des Nahversorgungsmarktes eine Bus-
haltestelle und eine Querungshilfe (Mittelinsel) geplant. Diese Mittelinsel erhöht die Verkehrssicherheit, insbe-
sondere für die Schülerinnen und Schüler. 
Die Fahrstreifenbreite im Bereich der Querungshilfe beträgt 3,25m. Die Querungshilfe ist 2,50m breit. Gemäß den 
prognostizierten Verkehrsbelastungen durchfährt über den 12h-Zeitraum - fahrstreifenbezogen - im Mittel alle 23 
sec., in der nachmittäglichen Spitzenstunde alle 16 sec., ein Fahrzeug den Bereich der Querungshilfe. Unter 
Berücksichtigung einer reduzierten Fußgänger-Schrittgeschwindigkeit von 1,0m/sec. würde das queren eines 
Fahrstreifens ca. 3,5 sec. in Anspruch nehmen. Aufgrund der mittleren Zeitlücken von 16 – 23 sec. ist ein Queren 
der Fahrbahn in diesem Bereich auch für Fußgänger mit geringer Schrittgeschwindigkeit in der Regel unkritisch. 
 
Aus verkehrsgutachterlicher Sicht bestehen hinsichtlich der Abwickelbarkeit der zusätzlichen Verkehre insgesamt 
keine Bedenken gegen die geplante Entwicklung. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.   
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10.  RA Stein & Partner mbH als Vertreter Schleckheimer Straße, 08.06.2017 
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Stellungnahme der Verwaltung zu 10: 
 
Mischgebietsfestsetzung / Tragfähigkeit 
Das Plangebiet ist Teil der Entwicklungsfläche für den Siedlungsbereich Kornelimünster-West. Das städtebauli-
che Ziel für dieses Gelände ist die Ansiedlung eines Mischgebietes, in dem ein Nahversorger in fußläufiger Nähe 
des Siedlungsbereiches und in Kornelimünster untergebracht werden kann. Die angestrebte Nutzung ist als 
wohngebietsverträglich zu bewerten.  
 
Mischgebiete dienen sowohl dem Wohnen als auch nicht störendem Gewerbe. Das wesentliche Merkmal eines 
Mischgebiets ist die gleichgewichtige Nutzungsmischung. Keine der beiden Hauptnutzungen darf insgesamt 
dominieren, obgleich in Teilbereichen eine der beiden Nutzungsarten durchaus überwiegen kann. Solange im 
Mischgebiet MI 1 das Gewerbe (Einzelhandel) dominiert, kann für das Gebiet MI 2 keine gewerbliche Nutzung 
genehmigt werden.   
 
Die Tragfähigkeit des Marktes wurde sowohl durch den zukünftigen Betreiber als auch gutachterlich (BBE-
Handelsberatung Köln) geprüft.  
Der engere Einzugsbereich des Marktes wird den Ort Kornelimünster mit einem Bevölkerungspotenzial von ca. 
3.400 Einwohnern und einem nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 9,5 Mio. € umfassen. Hier 
wird eine Kaufkraftabschöpfung von ca. 16 % prognostiziert. 
In den umliegenden Ortschaften Oberforstbach/Schleckheim und Walheim wird eine Kaufkraftbindung von 3 bis 
4 % erfolgen können, etwa 10 % des Umsatzes wird als diffuser Zufluss aus sonstigen Orten generiert werden. 
Insgesamt wird eine tragfähige Umsatzleistung von ca. 3,4 Mio/Jahr erwartet.  
 
Schallgutachten 
Im Zuge des Verfahrens wurde ein Schalltechnische Prognosegutachten erstellt, welches aufgrund der vorlie-
genden Eingaben von einem zweiten Gutachterbüro nochmal geprüft und ergänzt wurde. Alle angrenzenden 
Wohngebäude wurden in die Betrachtung zum Schallschutz aufgenommen. Es sind keine Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte unter nachstehenden Rahmenbedingungen zu erwarten.  

• Ausführung der Fahrgassen des Parkplatzes in Asphalt 
• Einhausung (Abdeckung) des Anlieferbereichs des Discountmarktes auf mindestens 15 m Länge. Ein 

Tor ist nicht erforderlich. 
• Betriebszeit Discountmarkt und Backshop maximal von 6.00 - 22.00 Uhr und eine Ladenöffnungszeit 

maximal von 7.00 bis 20.00 Uhr. 
• Errichtung einer 2,0 m über Oberkante Parkplatz hohen Lärmschutzwand auf der Südwestgrenze zum 

Wohngebäude Schleckheimer Straße 60. Die Oberfläche der Lärmschutzwand muss beidseits „hochab-
sorbierend“ (Gruppe A3) nach ZTVLsw 06 ausgeführt werden. Wegen des nach NW deutlich ansteigen-
den Geländes wird die Lärmschutzwand umgehend in das Gelände bzw. die Hangstützmauer überge-
hen. 

• Beachtung der schalltechnischen Vorgaben für die technischen Anlagen. 
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• Bauausführung der Tiefgarage für die Mehrfamilienhäuser nach dem Stand der Lärmminderungstechnik. 
Unter diesen Voraussetzungen wird am Gebäude der Einwender ein Beurteilungspegel von 53 dB(A) erreicht.  
Die allgemeine Verkehrsgeräuschsituation durch öffentliche Verkehrswege (Straßenverkehr Schleckheimer 
Straße und August-Macke-Straße) wurde im Schallgutachten vom 18.10.2016 untersucht. Danach treten inner-
halb der Baugrenzen des Bebauungsplangebietes Nr. 974 nur die Lärmpegelbereiche I und II nach DIN 4109 
auf, die bei Neubauten wegen geringer Anforderungen nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
Vom Gutachter wurde die Auslegung der Lärmpegelbereiche nach der derzeit noch bauaufsichtlich eingeführ-
ten, aber vom DIN-Ausschuss bereits zurückgezogenen Fassung der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau, 
Anforderungen und Nachweise“ vom November 1989 durchgeführt. Dazu ist festzustellen, dass es in der für 
viele Jahre geltenden Bauleitplanung durchaus angezeigt ist, nach der Neufassung der Norm vorzugehen, 
auch wenn die geplante bauaufsichtliche Einführung noch aussteht. Es besteht wie grundsätzlich bei gültigen 
DIN-Normen die rechtliche Vermutung, dass sie die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ widerspie-
geln. 
Bezogen auf den konkreten Fall des Bebauungsplanes Nr. 974 ist allerdings festzustellen, dass die Lärmpe-
gelbereiche nach beiden Normfassungen identisch sind, weil der Unterschied Tag/Nacht der Straßenverkehrs-
geräusche bei etwa 10 dB liegt. Unterschiede erhält man nur bei geringeren Tag/Nacht-Differenzen wie bei-
spielsweise an Bahnstrecken, Autobahnen usw.  
Da auch die nach aktueller Verkehrsuntersuchung um bis zu ca. 10 % höheren Verkehrsbelastungen der 
Schleckheimer Straße nur eine Pegelerhöhung < 0,5 dB mit sich bringen, gelten die Lärmpegelbereiche des 
Schallgutachtens vom 18.10.2016 unverändert. 
 
Einkaufswagensammelbox 
In den Ansätzen des aktuellen Schallgutachtens sind alle Nebengeräusche wie z.B. Durchfahrten (Parksuchver-
kehr) und Einkaufswagen enthalten. Es wurde für 650 - 660 Kunden pro Tag die Benutzung eines Einkaufswa-
gens angesetzt. Eine Verortung wurde bereits im bisherigen Schallgutachten untersucht. Konkretisiert wird dies 
im Baugenehmigungsverfahren. 
 
Verkehrserzeugung 
Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl der Kunden von Discountern zeigen für den motorisierten Verkehr eine 
Größenordnung zwischen 30% in integrierten Innenstadtlagen und 80% in isolierten Lagen am Stadtrand. Neben 
der Pkw-Verfügbarkeit beeinflusst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und 
zu Fuß die Verkehrsmittelwahl.  
 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der Einwendungen aus der Öffentlichkeit nochmal überarbeitet 
und ergänzt.  
Als Einzugsgebiet für den Einzelhandelsstandort wurden die Stadtteile Kornelimünster und Schleckheim, mit 
insgesamt ca. 6.000 EW berücksichtigt. ca. 3.400 EW (57%) wohnen demnach im Stadtteil Kornelimünster. Der 
MIV-Anteil wurde für die beiden Stadtteile entsprechend differenziert angesetzt. Für den Standortstadtteil Korne-
limünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung 
den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen können. Für den entfernt liegenden Stadtteil 
Schleckheim wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt wurde im aktu-
ellen Verkehrsgutachten ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75% berücksichtigt. 
 
Für die Wohnbebauung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, einschließlich Besucher- und Wirtschaftsver-
kehre, von 78 Kfz-Fahrten/Tag bei 35 Einwohnern respektive 9 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde-
prognostiziert. Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden zusammenfasend 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 
77 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde prognostiziert, wobei 80% der Kundenverkehre tatsächliche 
Zusatzverkehre darstellen, da entsprechende Mitannahmeeffekte (Verkehre die heute bereits im Zuge der 
Schleckheimer Straße unterwegs sind und zukünftig einen Zwischenstopp im Plangebiet haben werden) an die-
ser Stelle zu erwarten sind. 
 
Parkplatznutzung 
Es ist richtig, dass in den vorliegenden Gutachten von der Bayerischen Parkplatzlärmstudie abgewichen wird.  
Die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamts für Umwelt ist grundsätzlich eine - von der Rechtspre-
chung anerkannte - sachgerechte Grundlage für die anzunehmende Häufigkeit der Stellplatznutzungen bei unter-
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schiedlichen Betriebstypen. Allerdings liefert sie nur generelle Anhaltspunkte und ist nicht allgemeinverbindlich, 
weshalb sie eine konkrete Beurteilung nicht zu ersetzen vermag.  
Vorliegend erfolgte im Rahmen des Verkehrsgutachtens und einer Verträglichkeitsanalyse eine konkrete Betrach-
tung, die die spezifischen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.  

 
Der engere Einzugsbereich des Marktes wird Kornelimünster mit einem Bevölkerungspotenzial von ca. 3.400 
Einwohnern und einem nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzial von ca. 9,5 Mio. € umfassen. Hier wird eine 
Kaufkraftabschöpfung von ca. 16 % prognostiziert. In den umliegenden Ortschaften von Oberforst-
bach/Schleckheim und Walheim wird eine Kaufkraftbindung von 3 bis 4 % erfolgen können, etwa 10 % des Um-
satzes wird als diffuser Zufluss aus sonstigen Orten generiert werden. Insgesamt wird eine Umsatzleistung von 
ca. 3,4 Mio/Jahr erwartet. 
Ausgehend von diesen 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebsformentypischen 
Bon von 17 € je Einkauf wird ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 650 - 660 Kunden/ Tag erwartet. 
 
Der MIV-Anteil (motorisierter Individualverkehr) wird im Verkehrsgutachten für Kornelimünster und die umliegen-
den Orte differenziert angesetzt. Für Kornelimünster wird ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden 
der umliegenden, dichten Wohnbebauung den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen 
können. Für die entfernter liegenden Stadtteile wird der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. 
Anteilig gemittelt ergibt sich daraus ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75%. Die mittlere Pkw-
Besetzung wird mit 1,3 Kunden/Pkw angenommen. Weiterhin ist an dieser Stelle davon auszugehen, dass 20% 
dieser MIV-Kunden den Standort als Zwischenziel, auf dem Weg zu einem weiteren Ziel, anfahren (Mitnahmeef-
fekt). Dieser Mitnahmeeffekt ist Mindestwert zu betrachten. Denn damit wird unterstellt, dass 4 von 5 Fahrten 
zum Netto-Markt als Zielverkehr zu bewerten ist und nur 20 % der Einkäufe bei Netto durch Kunden erfolgen, die 
den Besuch mit anderen Aktivitäten koppeln und deshalb per se im Straßennetz unterwegs sind.  
 
Nach der Rechtsprechung lässt sich ein realitätsnahes Betriebsgeschehen regelmäßig - und so auch hier - auch 
aufgrund von gutachterlichen Betrachtungen modellieren. 
 
Der direkte Zufahrtsbereich (Ein/Ausfahrt) ist  im aktuellen Gutachten mit dem kompletten Verkehrsaufkommen 
als Straßengeräuschquelle mit 30 km/h nach RLS-90 berücksichtigt.  
 
Tiefgaragenzufahrt 
Die Tiefgaragenzufahrt hält einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze des Hauses Schleck-
heimer Straße 60 ein. Deren Quell- und Zielverkehr beträgt nach der Verkehrsstudie 78 Kfz-Fahrten pro Tag. 
Zur Nachtzeit sind nur vereinzelte Fahrten durch diese Wohnnutzungen zu erwarten. 
Das aktuelle Schallgutachten setzt für die geplante Tiefgarage bzw. deren Rampe den Stand der Lärmminde-
rungstechnik voraus: 

- Tor der Tiefgarage ohne relevante Lauf- und Schließgeräusche 
- Abdeckung der Regenrinnen mit verschraubten Gusseisenplatten 
- Hochabsorbierende Ausführung nach ZTV-Lsw 06 [18] (Gruppe A3) beider Rampenwandseiten 
- Eine möglichst glatte Fahrbahnoberfläche der Rampe z. B. aus Asphaltbeton oder glattem Pflas-

ter ohne Fugen 
 
Entsprechende Regelungen werden im städtebaulichen Vertrag bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
Unzumutbare Lärmimmissionen sind somit auszuschließen.  
 
Einhausung der Anlieferung 
Gemäß dem Schallgutachten wird eine Einhausung des Anlieferbereichs auf mindestens 15 m Länge gemäß 
vorausgesetzt. Ein Tor ist nicht erforderlich. Weiterhin empfiehlt das aktuelle Gutachten die Errichtung einer 2,0 
m hohen Lärmschutzwand über Oberkante Parkplatz auf der Südwestgrenze zum Wohngebäude Schleckhei-
mer Straße 60. 
Die vorgesehene Einhausung der Anlieferung verringert die Geräuscheinwirkungen im Zusammenhang mit der 
Ladetätigkeit. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme der Verwaltung zu 11: 
 
Lebensmitteldiscounter 
Das Plangebiet ist Teil der Entwicklungsfläche für den Siedlungsbereich Kornelimünster-West. Das städtebauli-
che Ziel für dieses Gelände ist die Ansiedlung eines Mischgebietes, in dem ein Nahversorger in fußläufiger Nähe 
des Siedlungsbereiches und in Kornelimünster untergebracht werden kann.  
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Konzepte untersucht, die für das Gelände Einzelhandel und 
Wohnen vorsahen. Es kam jedoch nicht zu einer Konkretisierung der Planungsabsichten. 
In der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim am 15.09.2010 wurde dann von allen Parteien die 
Befürchtung geäußert, dass eine Wohnbebauung ohne Einzelhandel gemäß § 34 BauGB genehmigungsfähig 
sein könnte. Um das städtebauliche Ziel der Ansiedlung eines Nahversorgers zu sichern, wurde dem Planungs-
ausschuss eine Veränderungssperre empfohlen, um durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes die Entwick-
lung einer Wohnbebauung und eines Nahversorgers zu sichern.  
 
Verkehr 
Untersuchungen zur Verkehrsmittelwahl der Kunden von Discountern zeigen für den motorisierten Verkehr eine 
Größenordnung zwischen 30% in integrierten Innenstadtlagen und 80% in isolierten Lagen am Stadtrand. Neben 
der Pkw-Verfügbarkeit beeinflusst auch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad und 
zu Fuß die Verkehrsmittelwahl.  
Die in der verkehrlichen Stellungnahme aufgeführten Ansätze zur Verkehrserzeugung basieren auf den Angaben 
der Studie des Hessischen Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen „Integration von Verkehrsplanung und 
räumlicher Planung“, Teil 2: „Abschätzung der Verkehrserzeugung aus Vorhaben der Bauleitplanung“ (Bosser-
hoff) und der „Veröffentlichung der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) „Hinweise 
zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ herangezogen.  
Dort wird für derartige Einzelhandelsnutzungen und Lagen ein MIV-Anteil von 40-60% und eine Pkw-Besetzung 
von 1,2-1,4 angegeben. Ausgehend von 3,4 Mio. € Jahresumsatz, 303 Öffnungstagen/ Jahr und einem betriebs-
formentypischen Bon von 17 € je Einkauf errechnet sich ein durchschnittliches Aufkommen von ca. 650 – 660 
Kunden/ Tag.  
 
Die verkehrliche Stellungnahme wurde, aufgrund der Einwendungen nochmal überarbeitet und ergänzt.  
Als Einzugsgebiet für den Einzelhandelsstandort wurden die Stadtteile Kornelimünster und Schleckheim, mit 
insgesamt ca. 6000 EW berücksichtigt. Ca. 3400 EW (57%) wohnen demnach im Stadtteil Kornelimünster. Der 
MIV-Anteil wurde für die beiden Stadtteile entsprechend differenziert angesetzt. Für den Standortstadtteil Korne-
limünster wurde ein MIV-Anteil von 60% angenommen, da die Kunden der umliegenden, dichten Wohnbebauung 
den Standort bequem fußläufig oder mit dem Fahrrad etc. erreichen können. Für den entfernter liegenden Stadt-
teil Schleckheim wurde der MIV-Anteil entsprechend höher, mit 90%, angenommen. Anteilig gemittelt wurde im 
aktuellen Verkehrsgutachten ein MIV-Anteil aller Kunden von 72,9%, aufgerundet: 75% berücksichtigt. 
 
Für die Wohnbebauung wird ein zusätzliches Verkehrsaufkommen, einschließlich Besucher- und Wirtschaftsver-
kehre, von 78 Kfz-Fahrten/Tag bei 35 Einwohnern respektive 9 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde-
prognostiziert. Für die geplante Einzelhandelsnutzung werden zusammenfasend 768 Kfz-Fahrten/Tag, respektive 
77 Kfz-Fahrten/h in der Nachmittagsspitzenstunde prognostiziert, wobei 80% der Kundenverkehre tatsächliche 
Zusatzverkehre darstellen, da entsprechende Mitannahmeeffekte (Verkehre die heute bereits im Zuge der 
Schleckheimer Straße unterwegs sind und zukünftig einen Zwischenstopp im Plangebiet haben werden) an die-
ser Stelle zu erwarten sind. 
 



Bebauungsplan Nr. 974 Abwägung zur Offenlage 
- Kornelimünster West / August-Macke-Straße Fassung vom 09.01.2018
 

Seite 57 von 57 

Die knotenstrombezogen Verkehrsbelastungsdaten für die Knotenpunkte Schleckheimer Straße / August-Macke-
Straße und Schleckheimer Straße / Meischenfeld wurden aktuell an einem repräsentativen Werktag (Dienstag, 
05.09.2017) erhoben.  
Die erhobenen Analyse-Verkehrsbelastungen 2017 der Schleckheimer Straße sind nahezu unverändert zu den 
Erhebungsdaten der Stadt Aachen aus dem Jahr 2012. Zur Sicheren Seite hin wurde dennoch eine Trendprog-
nose auf das Jahr 2030 für die Schleckheimer Straße berücksichtigt. 
 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Zusatzverkehre durch das Vorhaben sowie einer Trendprognose 2030 
liegt die prognostizierte Querschnittsbelastung der Schleckheimer Straße bei ca. 3.800 Kfz/12h bzw. 434 Kfz/h. 
Die prognostizierten Verkehrsbelastungen sind an beiden untersuchten Knoten in sehr guter Qualität abwickel-
bar. 
 
Parkplatz / Schranke 
Eine Einfriedung des Geländes wird in Bebauungsplan nicht festgesetzt, wobei schon alleine durch die erforderli-
chen Erdbewegungen dreiseitig Stützmauern / Schallschutz zu den Nachbargrenzen erforderlich werden. Zur 
Schleckheimer Straße ist ein Grün- bzw. Pflanzstreifen festgesetzt, so dass eine Zugänglichkeit des Geländes 
nur über die Zufahrt zum Discounter möglich ist. Eine Beschrankung dieser Zufahrt wird dem zukünftigen Betrei-
ber freigestellt bzw. im Baugenehmigungsverfahren geregelt.  
 
Mit jeder baulichen Nutzung, die auch für das Plangebiet seit Jahren angestrebt wird, sind für das Umfeld Ver-
änderungen zu erwarten, wobei sich die Parksituation für die Anlieger nicht wesentlich verändern wird. Grund-
sätzlich sind die notwendigen Stellplätze auf den jeweiligen privaten Grundstücken nachzuweisen.  
 
Verkehrssicherheit 
Es liegt eine Planung der Stadt Aachen für den Bereich zwischen August-Macke-Straße und Alfons-Geron-
Straße vor. Unter anderem sind östlich der geplanten Anbindung des Nahversorgungsmarktes eine Bushalte-
stelle und eine Querungshilfe (Mittelinsel) geplant. Diese Mittelinsel erhöht die Verkehrssicherheit, insbesonde-
re für die Schülerinnen und Schüler. 
Die Fahrstreifenbreite im Bereich der Querungshilfe beträgt 3,25m. Die Querungshilfe ist 2,50m breit. Gemäß 
den prognostizierten Verkehrsbelastungen durchfährt über den 12h-Zeitraum - fahrstreifenbezogen - im Mittel 
alle 24 sec., in der nachmittäglichen Spitzenstunde alle 15 sec., ein Fahrzeug den Bereich der Querungshilfe. 
Unter Berücksichtigung einer reduzierten Fußgänger-Schrittgeschwindigkeit von 1,0m/sec. würde das queren 
eines Fahrstreifens ca. 3,5 sec. in Anspruch nehmen. Aufgrund der mittleren Zeitlücken von 15 – 24 sec. ist ein 
queren der Fahrbahn in diesem Bereich auch für Fußgänger mit geringer Schrittgeschwindigkeit in der Regel 
unkritisch. 
 
Mehrfamilienhäuser 
Im unmittelbaren Umfeld ist eine zweigeschossige Einfamilienhausbebauung vorhandenen. Für die geplante 
Wohnbebauung (Geschosswohnungsbau) innerhalb des Plangebietes ist eine dreigeschossige Bebauung vorge-
sehen. Das 3. Vollgeschoss befindet sich im Mansarddach. Im Spitzdach liegt die 4. Wohnebene, die jedoch kein 
Vollgeschoss einnimmt. Der Wohnungsbau im Plangebiet weicht als Geschosswohnungsbau von der Einfamili-
enhausbebauung ab. Dies ist aber gerechtfertigt. Aufgabe der Stadtentwicklung ist es u.a. die Sicherung der 
Wohnraumversorgung für unterschiedliche Zielgruppen. Neben dem klassischen Ein- oder Zweifamilienhaus, 
ggfs. auch vermietet, bietet der Geschosswohnungsbau eine Alternative. Diese Mischung verschiedener Wohn-
formen ist in Kornelimünster und auch im Umfeld an der Schleckheimer Straße vorhanden und städtebaulich 
gewünscht. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensphasen können Geschosswohnungen dazu beitragen, dass 
z.B. ältere Personen im Gebiet verbleiben oder Personengruppen sich ansiedeln, die keine Verantwortung für ein 
Gartengelände haben möchten. Im Geschosswohnungsbau wird ein größeres Volumen als Einfamilienhausbau 
angestrebt, um eine wirtschaftliche Nutzung des Erschließungsaufwandes, wie z.B. Tiefgarage und Liftanlage zu 
erreichen. Durch die Begrenzung auf drei Geschosse, der Höhe und der Dachform ist jedoch eine Begrenzung 
und dadurch eine Einbindung des Wohnungsbaus in das Siedlungsgebiet geben. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  


